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Artikel 97
(1) Der Ministerpräsident führt den Vorsitz in der Re

gierung und leitet ihre Geschäfte nach einer Geschäftsord
nung, die von der Regierung zu beschließen und der Volks
kammer mitzuteilen ist.

Artikel 98
(1) Der Ministerpräsident bestimmt die Richtlinien der 

Regierungspolitik nach Maßgabe der von der Volkskam
mer aufgestellten Grundsätze. Er ist dafür der Volkskam
mer verantwortlich.

(2) Innerhalb dieser Richtlinien leitet jeder Minister den 
ihm anvertrauten Geschäftszweig selbständig unter eigener 
Verantwortung gegenüber der Volkskammer.

Artikel 99
(1) Die Minister haben der Regierung alle Gesetzent

würfe, ferner Angelegenheiten, für welche die Verfassung 
oder das Gesetz es vorschreiben, sowie Meinungsverschie
denheiten über Fragen, die den Geschäftsbereich mehrerer 
Minister berühren, zur Beratung und Beschlußfassung zu 
unterbreiten.

Artikel 100
(1) Die Regierung faßt ihre Beschlüsse mit Stimmen

mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 
des Vorsitzenden. V.

V. Präsident der Republik

Artikel 101
(1) Der Präsident der Republik wird in gemeinsamer 

Sitzung von Volkskammer und Länderkammer auf die


